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eine fo ftarfe einbilbungöfraft beftk/ ber wirb bk Sache im

richtigen Berbättntß gefehen haben.

©agegen mad)e ich mir fetbft ben Borwurf/ bie Bferbe

ju febr angeftrengt ju haben. Seh glaubte nämlich jebe gütt-

ftige Bofttiott ju Kraftauöübungett betrugen 5« muffen, würbe
aber häufig entweber gar nicht, ober ju febwaeb unterftüfct,
fo ba^ id) am ettbe ber Uebung, beim Slnbticf ber ermatteten

Bferbe, manche ohne gehörigen Stacbbmcf auögeübte Slttaque

bereute.

fterid)* über bie militürifd)eu Webungen im ganten |Sern in
ben ,3ttken 1845 unb 1846.

3ur Berbeutlichung biefeö Berichtes taffen wir einige
Hauptbeflimmungen ber berner SRttitärverfaffuug pon 1836

vorangehen.

1) ©ie gefammte, noch uneittgetbeilte mitijpflickige SRann-

fchaft vom 19. Slttcröjabr foß in ben Kreifen währettb
6 halben Sagen porgeübt werben; würbe nie bureb-

gefübrt.

2) ©ie für bett Sluöjug oeftimmte ergänjungömannfchaft
folt währenb 40—50 Sagen — in Berbinbung mit
Kabern unb Bataillonöftäben — ben $aupmtmid)t in
Bern empfangen.

3) 3ur weitem Sluöbifbung ber Infanterie — wettigflettö ein¬

mal währettb ber Sluöjügerjeit — foll jebe Kompagnie
einen Wieberbotungöfurö Pott 2 biö 3 Wochen machen;
biefe jweefmäßigen Kttrfe, bie atö Uebergang von ber Brt-
marinitruftion ju ben Bataiaonöübungen bietten fotl-
ten, fiettgett erft im 3abr 1845 att inö Seben ju treten.

4) Sllle 2 Sahre folt bk gefammte Sluöjügermannfchaft aller
Waffen je ans jwei Kreifen ju einem 8 — 12 tägigen
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cine so starke Einbildungskraft besitzt/ der wird die Sache im

richtigen Verhältniß gesehen haben.

Dagegen mache ich mir selbst den Vorwurf/ die Pferde

zu sehr angestrengt zu haben. Ich glaubte nämlich jede günstige

Position zu Kraftausübungen benutzen zu müsse»/ wurde
aber häustg entweder gar nicht/ oder zu fchwach unterstützt/

fo daß ich am Ende der Uebung / beim Anblick der ermatteten

Pferde/ manche ohne gehörigen Nachdruck ausgeübte Attaque
bereute.

Kericht über die militärischen Uebungen im Kanton Sern in
den Jahren 1845 und 1846.

Zur Verdeutlichung dieses Berichtes lassen wir einige
Hauptbestimmungen der berner Militärverfassung von 1836

vorangehen.

1) Die gesammtt/ noch uneingetheilte milizpflichtige Mannschaft

vom 19. Altersjahr soll in den Kreisen während
6 halben Tagen vorgeübt werden; wurde nie
durchgeführt.

2) Die für den Auszug bestimmte Ergänzungsmannfchaft
foll während 40—50 Tagen — in Verbindung mit
Kadern und BamillonSstäben — den Hauptunterricht in
Bern empfangen.

3) Zur weitem Ausbildung der Infanterie — wenigstens ein¬

mal während der Auszügerzeit — foll jede Kompagnie
einen Wiederholungökurs von 2 bis 3 Wochen machen;
diefe zweckmäßigen Kurft/ die alS Uebergaug von der Pri-
marinstruktion zu dcn Bataillonsübungen dienen sollten/

fiengen erst im Jahr 1845 an ins Leben zu treten.

4) Alle 2 Jahre soll die gesammte AuSzügermannfchaft aller
Waffen je ans zwei Kreisen zu einem 8 — 12 tägigen
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Uebttttgölager ober Kantonnement jufammengejogen werben,

unb flau biefer fehr jwecfmäßigen Beflimmung wur-
ben feit 1836 nur 2 fchwache Uebungötager abgehalten.
Sllö ©urrogat bienten bann bk ebenfallö für jebeö Sabr
vorgefchriebenen ftügetweifen Kreiömuflerungen für Slttö-

jug unb Sanbmebr je pon 2 Sagen.

Snflruftionöfurfe.
A. 33otunterricf;t

ber noch nicht eingetbeitten SRefruten fanb feiner flatt; hätte
auch in 6 halben Sagen bti ungeübten Kreiöinflrttftionett wettig

gefruchtet.

B. (lenttafrefrutenunferttcfyt.

©iefer Unterricht warb in Bern ben SRefrutett aller Waffe«

ertheitt; unb erjeigte ftd) immer, namentlich in Bejtebung
auf ©iöjipiin uttb ©uborbination, alö febr jwecfmäßig. Be-
beult man übrigenö, baß er bie Haupt- unb gunbamentalin-

flruftion für unfere SRilijcn bilbet, ba^ bie übrigen Kurfe
nur Uebungen ober Wieberbotungett beö erlernten ftnb — ia
felbfl bie Sager eö ftnb, obfcbon in etwaö größerem SRaßflab,

fo ift gewiß bk bemfelben jugemeffene Seit nicht ju viel.

Stackkifig aber ift/ ba^ biefe Snflruftiott wegen bem

©amifonömefen ben gattjett Winter fortbauert; namentlich

auch itt Bejicbung auf bk Sluöbilbung beö Sttftmftionöforpö.
eö würben an SRefruten ittftruirt/ atö erfafc für ben

Sluöjug:
1845. 1846,

©apeurö 35 32

Slrtitlerie 132 119

Sraitt 84 64

Kavallerie 42 53

©ebarffebügett 114 118

Infanterie 1376 1357

1783 1743
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UebungSlager oder Kantonnement zusammengezogen wer.
den, und statt dieser sehr zweckmäßigen Bestimmung wur.
den seit 1836 nur 2 schwache Uebungslager abgehalten.
AlS Surrogat dienten dann die ebenfalls fiir jedes Jahr
vorgeschriebenen flügelweifen KreiSmusterungen für Aus.
zug und Landwehr je von 2 Tagen.

JnstruktionSkurse.
Vorunterricht

der noch nicht eingetheilten Rekruten fand keiner statt; hätte
auch in 6 halben Tagen bei ungeübten Kreisinstrnktionen we.

nig gefruchtet.

L. Centralrekrutenunterricht.

Diefer Unterricht ward in Bern den Rekruten aller Waf.
fen ertheilt; und erzeigte stch immer, namentlich in Beziehung

auf Disziplin und Subordination, als fehr zweckmäßig. Be.
denkt man übrigens, daß er die Haupt- und Fundamentalin.
struktion für unsere Milizen bildet, daß die übrigen Kurse

nur Uebungen oder Wiederholungen deS Erlernten stnd — ja
selbst die Lager es stnd, obschon in etwas größerem Maßstab,

so ist gewiß die demselben zugemessene Zeit nicht zu viel.

Nachtheilig aber ist, daß diese Instruktion wegen dem

Garnisonswesen den ganzen Winter fortdauert; namentlich

auch in Beziehung auf die Ausbildung des JnstruktionSkorpS.

ES wurden an Rekruten instruirt, alö Erfaß für den

Auszug:
1845. 1846.

Sapeurs 35 32

Artillerie 132 119

Train 84 64

Kavallerie 42 53

Scharffchützen 114 118

Infanterie 1376 1357

1783 1743
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(",. .Rabettcnfur*.

eö würben an Kabetten inftr. uttb brevetirt, i. ^. 1845 23

ii ii ii ii ii n 1846 11

„ „ Unterofftjicren ju öfftjierett „ 1845 45

ii n ii ii ii ii 1846 27

©en Kabettenfurfen fonnte — ungead)t ihrer Wichtigfeit

— nicht bk gehörige Slufmerffamfeit gewibmet werben/

tbeitö weil bk Snbivibuen auö SRücfftck für ihre BrivatPer-
bältniffe einjeltt einberufen würben/ theilö weit fte wegen ber

SRaffe ber ju Snfttuirenbc» Uttterittftruftoren anvertraut werben

mußten, ©ettnocb war ungeadjt bem SRanget an Sluö*

wähl ber ©ttbjefte baS Unterrichtörefuftat tin jiemiicb gütt-
fligeö.

©ie brevetirtett Unterofftjiere erhielten einen fecbömö-

chettttichen Unterricht mit ben JRefruten.

©o ebettfallö bk Bataitlottöfläbe/ bereit Borun-
terricht — obfchon nur von fecbötägiger ©auer — ftd) bti
ben Kreiöübungett atö fehr jwecfmäßig btwitS. eö würben

an fotchen einberufen:

1845. ©ie <Stäbt von 4 Sluöjttgö - unb 4 Sanbrnehrbataillonett.

Io4o. i, i, I, 9 ii ii 2 ii ii

D. Äreiä mu jt crung cn.

eö folitett im Sabr 1845 an jweitägigett SRufleruttgen
mit Kabrevorunterricht Sbeit nehmen: 9 Bat. beö Sluöjugö,
4 Bat. ber Sattbwebr unb 2 Sanbwebr«©cbarffcbü&enfomp.
©ie Sujernerwirreu/ wo faft baö ganje Bemerfontingettt unter

ben Waffen flattb, machten aber einen ©trieb burch bk
«Rechnung.

3m Sabr 1846 fanbett fte flatt für 3 Bat. beö Sluöjugö/
2 Slrtillerie- uttb 2 «Reiterfomp./ bk fämmtlich bk eibgen.
Snfpeftiott paffirten; ferner für 2 Bat. ber Sanbmebr.

Sftroeijfrifdje 5J!iIität=3eitf(i)rifi 18-iS. 3
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I'., Karcttcìiflirs,

ES wurden an Kadetten instr. nnd breveiirt/ i. I. 1845 23

„ „ „ 1846 11

„ „ Unteroffizieren zn Offizieren „ 1845 45

V ,/ /, ,/ „ 1846 27

Den Kadettenkurfen konnte — ungeacht ihrer Wichtig,
keit — nicht die gehörige Aufmerksamkeit gewidmet werden,

theils weil die Individuen aus Rückficht für ihre Privatver,
Hältnisse einzeln einberufen wurden, thcils weil fie wegen der

Masse der zu Jnstruirenden Unterinstruktoren anvertraut wer.
den mußten. Dennoch war ungeacht dem Mangel an Aus'
wähl der Subjekte daö Unterrichtsresultat ein ziemlich gü'n.

fiiges.

Die brevctirtcn Unteroffiziere erhielten einen fechöwö.
chentlichen Unterricht mit den Rekruten.

So ebenfalls die Bataille nsstäbe, deren Vorun.
terricht — obfchon nur von fechstägiger Dauer — fich bei

den Kreisübungcn als fehr zweckmäßig bewies. Es wurden

an solchen einberufen:

1845. Die Stäbe von 4 Auszugs. und 4 Landwehrbataillonen.
1846. „ „ „ 9 „ « 2 „ „

11. K r ci S m u st c i n ng cn.

ES sollten im Jahr 1845 an zweitägigen Musterungen
mit Kadrevorunterricht Theil nehmen: 9 Bat. deS Auszugs,
4 Bat. der Landwehr und 2 Landwehr. Scharffchützenkomp.
Die Luzernerwirren, wo fast daö ganze Bernerkontingent un.
ter den Waffen stand, machten aber einen Strich durch die

Rechnung.

Im Jahr 1846 fanden ste statt für 3 Bat. deö Auözugö,
2 Artillerie, und 2 Reiterkomp., die sämmtlich die eidgen.
Inspektion passirten; ferner für 2 Bat. der Landwehr.

Schweizerische Militär-Zeitschrift »,s, 'j
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©aö SRefultat biefer SRufteruttgen wäre fowoht für bie

taftifck Sluöbitbuttg atö für ben Unterhalt ber Waffen unb

Kleiber günfliger gewefen, wenn biefetbett — wie bie Berfaf-
fung eö vorfchreibt — alle 3«k« flattfänben. ©a bk Wie-

berhofuttgöfttrfe in ber eetttratittftrttftion ju foftbar ftnb bei

ber Sluöbcbttung beö Kantottö, — unb jwar fowoht für bett

©taat atö ben Bürger/ — fo ftnb uttb bleiben erftere baS

jwecfmäßigfte unb für eitt SRiltjft)ftcm paffenbfte SRittet/ bie

Sruppcn wenigftenö im Status quo ju erhalten, ©ie Sln-

wettbung beffelbett, fo mt ber Wieberbotungöfurfe/ hättgt bei

unö ju fehr von ber jebeömahtigen/ guten ober fd)led)tett/

©iöpofttiott ber oberftett Bebörben ab. ©ie neue Berfaffung

pon 1847 aber merjt er leiber ganj aus.

E. SiebetIjolungsfurfe
fotttett im 3. 1845 für mehrere Bataillone u. f. w, flattfin-
bett, unterblieben aber größtentbeilö wegen ber Sujerner Slffäre.

3m 3. 1846 machten 2 Bat. Snfanterie, 2 ©cbarffcbüktt-
fomp. fompagnietveife, femer 1 Bataillon, 1 Slrtiilerie - unb
1 SReiterfomp. (bie inö eibgen. Sager gefanbt würben) ben

Wieberbotungöfurö. eine ©appeurfomp. ebenfallö währenb
20 Sagen, wobei unter Seitung eineö würtembergifchett Utt-

terofftjierö baS Birago'fche Brücfettfpftem eingeübt unb ange-

wenbet würbe.

©iefe Wieberbofungöfurfe waren überauö nothwenbig
unb ttüfclicb, fowoht für bie ©iöjiptitt ju banbbaben, bk hier
unb ba in Berbittbung mit ben potitifdjen Berhältniffen etwaö

toefer ju werben anfieng, alö auch jur Berpoltflänbiguttg ber

Organifation unb Stuörüftuttg. 3n taftifcher Bejiehung wären

bie Seiftungen noch ernftlickr gewefen/ wenn wegen ben

großen 3>kfd)enräumen ttid)t immer beim 2123g angefangen

werben müßte.

F. Alauio unUager
fanb feineu flau.

— Sä —

Das Resultat dieser Musterungen wäre sowohl für die

taktische Ausbildung als für den Unterhalt dcr Waffen und

Kleider günstiger gewesen, wenn dieselben — wie die Verfassung

es vorschreibt ^ alle Jahre stattfänden. Da die Wie.

derholungökurfe in dcr Centralinstruktion zu kostbar sind bei

dcr Ausdehnung dcS KantonS, — und zwar sowohl für den

Staat alS den Bürger, fo stnd und bleiben erstere das

zweckmäßigste und für ein Milizfystem passendste Mittel, die

Truppen wenigstens im Statu« <;,,« zu erhalten. Die An.

Wendung desselben, fo wie der WiedcrholungSkurfe, hängt bei

uns zu fehr von der jedesmahligen, guten oder schlechten,

Disposition der obersten Behörden ab. Die neue Verfassung

von 1847 aber merzt er leider ganz aus.

L, Wiede rholungskurse

sollten im I. 1845 für mehrere Bataillone u. f. w. stattsin.

den, unterblieben aber größtenteils wegen dcr Luzerner Affäre.

Im I. 1846 machten 2 Bat. Infanterie, 2 Scharffchützen.

komp. kompagnicweife, ferner 1 Bataillon, 1 Artillerie. und

1 Reiterkomp, (die inS eidgen. Lager gesandt wurden) den

Wiederholungskurs. Eine Sappcurkomp. ebenfalls während
2« Tagen, wobei unter Leitung eines würtembcrgifchen Un.
terofsizierS das Birago'fche Brückenfystem eingeübt und ange-

wendet wurde.

Diese Wiederholungskurse waren überaus nothwendig
uud nützlich, sowohl für die Disziplin zu handhaben, die hier
und da in Verbindung mit den politischen Verhältnissen etwas

locker zu werden anfieng, alö auch zur Vervollständigung dcr

Organisation und Ausrüstung. In taktischer Beziehung wä.

ren die Leistungen noch ernstlicher gewesen, wenn wegen den

großen Zwischenräumen nicht immer beim ABC angefangen

werden müßte.

l''. Kan tonallagcr
fand keines statt.
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Berfuffionöbemaffmtng erhielten im 3> 1845 2 Batail-
tone, im 3. 1846 3 Bataillone.

SRan fteht auö bem ©efagten, ba^ bie Boranfcbtäge beö

©tanbeö Bern namentlich für baS 3ak' 1845 — jiemtich
reichlich auögefaüen; warum biefetben nicht pollftänbig
ausgeführt würbe«, ift bereitö angegeben, eö wäre wünfcknö-
werth ein 3nflruftionömittet auöfüttbig ju machen, wetcheö/

für ©taat unb Bürger nicht ju läftig, boch testete einige

Sage nach einanber per 3«hr unter bk Waffen bringen, unb

ben SRilitäreifer nicht erfatten taffen würbe.

Sttflruftiottöfädjer.
A. © a p v c u t

©ie ©appeurrcfruten rücfen itt ein ober jwei Slkktlun-
gett auf 7 Wochen in bk eetttralittflruftion unb erhalten Un-

terrid)t in btn 3 erflett Wochen im Snfanteriebienft; wäkenb
4 Wochen im Brofttiren, Bau pon ©cbanjförkn, gafd)itten
unb im SRinenbau unb im ©ajoniren; atleö tkoretifcb unb

praftifch.
©ie Wieberhotungöfurfe pou 2—3 Wochen ftnb natürlich

jur Wieberholung beö erlernten unb jur Slnwenbung

auf'ö Serrain.

B. Artillerie.
©ie «Refruten in 3 Slbtheilungett für 4 Wochen ermatten

Unterricht: in ber erften ^!Bod)t, innerer unb äußerer

©ienfl/ ©otbaten- unb Btotottöfchufe, fpäter in ber gelb-
unb Boftttottögefcbükcbule/ Saflettbewegungett/ Berfertigett uub

Berpacfett ber SRunitiott, ©iftanjenfchäktt unb ©efebükid)-
tungöfcbule unb Stomenflatur.

Offenbar ifl bie Seit für biefe wichtigen gächer ju furj
jugemeffen.

4 Kabreö Pon Kompagnien rücfett theitö mit bett SRe-

frutett/ theitö mit ben Kompagnien jum Wieberbolungöfurfe

— ss —

Perkussionsbewaffnung erhielten im I. 1845 2 Batail.
lone, im I. 1846 3 Bataillone.

Man sieht aus dem Gesagte«/ daß die Voranschläge des

Standes Bern namentlich für das Jahr 1845 — ziemlich

reichlich ausgefallen; warum diefelben nicht vollständig
ausgeführt wurden, ist bereits angegeben. ES wäre wünschenS-

werth ein JnstruktionSmittel auöfündig zu machen, welches,

für Staat und Bürger nicht zu lästig, doch letztere einige

Tage nach einander per Jahr unter die Waffen bringen, und

den Militäreifer nicht erkalten lassen würde.

JnstruktionSfächer.
SappeurS,

Die Sappeurrekruten rücken in ein oder zwei Abtheiln«,
gen auf 7 Wochen in die Centralinstruktion und erhalten Un.
terricht in den 3 ersten Wochcn im Jnfanteriedienst; während

4 Wochen im Prostlircn, Bau von Schanzkörben, Fafchinen
und im Minenbau und im Gazoniren; alles theoretisch und

praktisch.

Die Wiederholungskurse von 2—3 Wochen stnd natür.
lieh zur Wiederholung des Erlernten und zur Anwendung

auf's Terrain.

«. Artillerie,
Die Rekruten in 3 Abtheilungen für 4 Wochen erhal.

ren Unterricht: in der ersten Woche, innerer und äußerer

Dienst, Soldaten, und Plotonsfchule, später in der Feld,
und Positionsgefchützfchule, Lastenbewegungen, Verfertigen und

Verpacken der Munition, Distanzenfchätzen und Geschützrichtungsschule

und Nomenklatur.
Offenbar ist die Zeit für diefe wichtigen Fächer zu kurz

zugemessen.

4 KadreS von Kompagnien rücken theils mit den

Rekruten, theils mit den Kompagnien zum Wiederholungskurse
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ein, unb erhalten tbeoretifchen Unterricht über Komptabitität/
Batteriemanöper unb Batteriebau.

2 Kompagnien erhalten jährlich im pierwöchentlichett

Wieberbotuttgöfurö in Sbun Unterrid)töübungen: 1) innerer
unb äußerer ©ienfl; 2) gelb- unb Bofttionögcfcbükcbttte;
3) Batterie- unb Brigabenfcbule; 4) Wieberbolen von ©i-
flattjenfchäkn «no Sietfchieße» im SRanövrirett; 5) ©chießett

jum beweglichen Siel unb auf ben ©ee gegen ©chiffe.

©aö Srain. ©ie SRefrutett in ffeinen Slbtheilungett

von 12—14 SRantt erhalten im Winter währettb 10 Sagen

Unterricht im «Reiten, ©tallbienfl/ Bferbewartung / ©attetn
u. f. w. ©ann im grübjabr wäbrenb 3 Wochen: 1) im
Sin- uttb Slbfchirren/ Bacfett/ Sin- unb Slbfpannen; 2) in
ben SRegefn ber gahrfchute; 3) im SRanövriren; 4) in ber

Kenntttiß beö Sleußern beö Bferbeö unb feiner Kranfheiten.

SDlit bem Kompagnien wieberhofte baS Sraitt bie erwähnten

gäd)er nebft bem innern ©ienfl.

C. [K eitere i.

©ie SRefruten/ ungefähr 50—60/ rüden in Slbtheilun-

gen von 12 — 18 SRattn für 14 Sage ein/ unb werben

unterrichtet: im innern ©ienfl/ Schule beö SRetterö ju guß unb

Bferb/ ©attetn/ Baden unb Säumen/ Kenntniß unb Bebanb-

luttg beö Bferbeö/ ber Waffen unb über Sluörüflungögegen-

flättbe. ©ämmttiche SRefruten rüden bann fpäter vereint auf
4 Wochen mit ihren eigenen Bferben tin, wieberbolen obige

©egenftänk/ unb werben ttebftbem unterrichtet: 1) in ber

3ugö- unb eöfabronöfcbufe; 2) im Btänfeftt; 3) im Wadjt-
unb gelbbienft.

©er Wieberbotuttgöfurö — gewöbnfid) mit 2 Kompagnien

auf 14 Sage — betrifft bie gewöhnlichen gächer/ mit befon-

berer Berütfftckiguttg ber Slnwenbung beö gelbbiettfleö.

— 3« —

ein, und erhalten theoretischen Unterricht über Komptabilität/
Batteriemanover und Batteriebau.

2 Kompagnien erhalten jährlich im vierwöchentlichen

Wiederholungökurs in Thun Unterrichtsübungen: l) innerer
und äußerer Dienst; 2) Feld, und PosttionSgeschützschule;

3) Batterie, und Brigadenschule; 4) Wiederholen von Di.
stanzenschätzen und Zielschießen im Manövriren; 5) Schießen

zum beweglichen Ziel und auf dcn See gegen Schiffe.

Das Train. Die Rekruten in kleinen Abtheilungen
von 12—14 Mann erhalten im Winter während 10 Tagen

Unterricht im Reite«/ Stalldienst/ Pferdewartung/ Satteln
u. f. w. Dann im Frühjahr während 3 Wochen: 1) im

An. und Abschirren/ Packe«/ An. und Abspannen; 2) in
den Regeln der Fahrschule; 3) im Manövriren; 4) in der

Kenntniß deS Aeußern des Pferdes und feiner Krankheiten.

Mit dem Kompagnien wiederholte das Train die erwähn,
ten Fächer nebst dem innern Dienst.

c. Reiterei.

Die Rekruten/ ungefähr 50—60/ rücken in Abtheiln«,
gen von 12 — 18 Mann für 14 Tage ein/ und werden unter,

richtet: im innern Dienst/ Schule deö Reiters zu Fuß und

Pferd/ Sattel»/ Packen und Zäume«/ Kenntniß und BeHand,

lung des Pferdes / der Waffen und über AuSrüstungögegen.

stände. Sämmtliche Rekruten rücken dann fpäter vereint auf
4 Wochen mit ihren eigenen Pferden ei«/ wiederholen obige

Gegenstände/ und werden nebstdem unterrichtet: 1) in der

Zugs - und Eökadronsfchule; 2) im Plänkeln; 3) im Wacht,
und Felddienst.

Der Wiederholungskurs — gewöhnlich mit 2 Kompagnien

auf 14 Tage — betrifft die gewöhnlichen Fächer/ mit befon.

derer Berücksichtigung der Anwendung deö Felddiensteö.
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I). Sri) arffcfyüßen.

©ie «Refrutcn erhalten wäbrenb 3 Wochen ben erforber-
lichen Unterricht im Saftifchen/ unmittelbar nachher wäbrenb
3 Wochen in ber ©cbießtbeorie/ im Saben/ Kugelgießett/

©tufcerjerlegung/ ©iftanjettfcbäkn/ ©chießen auf titintu,
nach unb nach größere entfemungen biö auf 600 ©cbrüte;
bann im ©chießen Berg auf unb ab, tiegenb/ gegen beweg-

Iid)e ©cheiben; bann in ber Kette manövrirenb auf ungege-
bene entfemungen.

©ie Wieberbotungöfurfe über bie ^anvtvart^ien ftttben

gewöhnlich für 2 Kompagnien jährlich ftatt.

E. Infanterie.

©ie SRefruten rüdett itt 12—14 ©etafchementer für je

41 Sage ohne aüen Borunterricht ein; ihre 3nftmftion behnt

ftch über bie egerjierregfemente noch auf baö Bajonnetfechten

auö/ bem 6—7 ©tunben gewibmet werben, ©ie Wteberbo«

lungöfurfe/ an welchen jährlich etwa im ©urcbfcbnitt 3

Bataillone Sbeit nehmen/ werben benuk/ um bie Btotonöfcbufe/

bk wichtigem Barthien ber Batailtonöfdntle unb bk Slnmen-

bung ber 3äger beim Bataillon eittjuitben.

©d)tuß: fißas in Bejiehttttg auf ben Unterricht ber Srup-
pen vollflänbig mangelt/ unb für bie Sluöbilbung (praf-
tifche) ber hohem Öfftjiere befonberö fühlbar ifl/ ifl bk
Slnwettbung ber perfchiebenett Waffe« eittjeln unb pereint
auf bem Serrain — ftatt nur immer auf bem er,er»

jierplai}/ — alfo eigentliche gelbmanötxerö / vor welchen

man bti unö ftetö noch tint große ©cheu ju hegen

fcheint; makfckittticb/ theitö weil man fürd)tet/ ber

©tattj ber Sruppen unb bie Bräjiftott ihrer Bewegungen

— «7 —

II. Scharfschütze»,

Die Rekruten erhalten während 3 Wochen den erforderlichen

Unterricht im Taktische«/ unmittelbar nachher während
3 Wochen in der Schießtheorie/ im Lade«/ Kugelgießen/

Stutzerzerlegung/ Distanzcnfchätzen/ Schießen auf kleinere/
nach und nach größere Entfernungen bis auf 600 Schritte;
dann im Schießen Berg auf und ab/ liegend/ gegen bewegliche

Scheiben; dann in der Kette manövrirend auf ungegebene

Entfernungen.

Die Wiederholungökurfe über die Hauvtvarthien finden

gewöhnlich für 2 Kompagnien jährlich statt.

L. Infanterie.

Die Rekruten rücken in 12—14 Detaschementer für je

41 Tage ohne allen Vorunterricht ein; ihre Instruktion dehnt

sich über die Excrzierreglemente noch auf das Bajounetfechte»

auö/ dem 6—7 Stunden gewidmet werden. Die Wiederho.
lungskurft/ an welchen jährlich etwa im Durchschnitt 3

Bataillone Theil nehmen/ werden benutzt/ um die PlotonSschuK/
die wichtigern Parthien der Bataillonsschule und die Anwendung

der Jäger beim Bataillon einzuüben.

Schluß: Was in Beziehung auf den Unterricht der Trup-
pen vollständig mangelt/ und für die Ausbildung (praktische)

der höhern Offiziere befonderö fühlbar ist/ ist die

Anwendung der verfchiedenen Waffen einzeln und vereint
auf dem Terrain — statt nur immer auf dem Er.er.
zierplatz/ — alfo eigentliche Feldmanöuers / vor welchen

man bei unS stets noch eine große Scheu zu hegen

scheint; wahrscheinlich/ theils weil man fürchtet/ der

Glanz der Truppen und die Präziston ihrer Bewegungen
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möchten leiben/ theilö wegen bett Sluötagen. ©emungeack
wirb eine Sruppe nur burch ben ©ienfl im gelbe/ unb nicht

burch ben bloßen etcrjir- ober Sritlmechaniömuö/ jur brauchbaren

geftempett.

Berti/ bett 11. 3uli 1847.

•Brurtaev, Kommanbant.

$>a$ ©efcc&t »pit &imton, am 23. fftovembev
1849.

Slrtifet in betttfchen Seituugen/ welche in wahren Schmähungen

fich über baS Berhalten ber Schweijer SRitijett/ vor»

jügtich im ©efecht bei ©iötifon, ergehen/ unb welche mit
abftchtlichen entftetlungen potlgepropft ftnb, perantaffen ben

Berfaffer, eine getreue ©efchichtöerjähtuttg biefeö ©efechtö

ju geben.

Stacbbem am 23. Stovember SRorgettö bk ©iviftott Siegter
mit 2 Brigaben, egloff unb König, bie «Jteuß in ber

Stäbe von Sinö auf 2 mit SchneUigfeit unb Bräcifton ge-

fd)lagetten Bontonöbrüden kmcrfftetligt hatte, rüdte bie

Brigabe egloff, welche auf ber unteren Brücfe übergefefct,

auf ber Straße gegen ©iötifon bem rechten «Jteußttfer

entlang, vor, wäbrenb bk Brigabe König, bk obere '/iStunbe
von ber untern entfernte Brüde benuknb, hinter ihr weg

kfitirte, um auf bem «Rotenberg ben unfett glügel ju bitben;
gebedt bti biefetn Uebergattg burch baS einfache Borgehett

ber Brigabe egloff.
©ie Brigabe egloff, welche faft allein inö ©efecht fam,

ben« pon ber Brigabe König waren eö nur 2 Bataillone,
beftunb auö:

— S8 -
mochten leiden, theils wegen den Auslagen. Demungeacht

wird eine Truppe nur durch den Dienst im Felde, und nicht

durch den bloßen Excrzir- oder TrillmechanismuS, zur brauchbaren

gestempelt.

Bern, den tt. Juli 1847.

Brugger, Kommandant.

Das Gefecht von Gislikon, am SS. November

Artikel in deutfchen Zeitungen, welche in wahren Schmähungen

stch über das Verhalten der Schweizer Milizen,
vorzüglich im Gefecht bei Gislikon, ergehen, und welche mit
absichtlichen Entstellungen vollgepropft sind, veranlassen den

Verfasser, eine getreue Gefchichtöerzählung diefes Gefechts

zu geben.

Nachdem am 23. November Morgens die Division Ziegler
mit 2 Brigaden, E g lo ff und König, die Neuß in der

Nähe von SinS auf 2 mit Schnelligkeit nnd Präcision
geschlagenen Pontonsbrücken bewerkstelligt hatte, rückte die

Brigade Eglofs, welche auf der unteren Brücke übergefetzt,

auf der Straße gegen Giölikon dem rechten Reußnfcr
entlang, vor, während die Brigade König, die obere '/«Stunde

von der untern entfernte Brücke benutzend, hinter ihr weg

defilirte, um auf dem Rotenberg den linken Flügel zu bilden;
gedeckt bei diefem Uebergang durch das einfache Vorgehen

der Brigade Eglofs.

Die Brigade Eglofs, welche fast allein ins Gefecht kam,

den« von der Brigade König waren es nur 2 Bataillone,
bestund auö:
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